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Nur eine kurze Frage … 
Testament Formvorschriften 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haben auch Sie eine «kurze Frage»? Stellen Sie uns diese über das Kontaktformular unter 

https://www.ff-law.ch/nur-eine-kurze-frage/. Wir prüfen Ihre Anfrage, beantworten diese schriftlich und 

veröffentlichen die Antwort anonymisiert unter https://www.ff-law.ch/category/nur-eine-kurze-frage/. 

Weitere spannende News und Artikel finden Sie auch in unserer Rubrik «News – Wissenswertes rund 

ums Recht» unter www.ff-law.ch/news.  

  

Carl Computer 

16. Februar 2022 

Meine Handschrift ist nicht mehr die aller-

beste. Darf ich mein Testament auch mit 

dem Computer schreiben? 

Hallo Carl 

Nein, das geht leider nicht. Das Gesetz 

sieht für ein Testament Formvorschrif-

ten vor. 

Zur Gültigkeit muss ein Testament ers-

tens von Anfang bis Schluss von Hand 

geschrieben, zweitens datiert und drit-

tens mit einer Unterschrift versehen 

sein. 

Wenn du dazu nicht in der Lage bist, 

oder dir das zu viel Aufwand bereitet, 

besteht die Möglichkeit, über eine Ur-

kundsperson ein öffentliches Testa-

ment errichten zu lassen. 
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